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§ 10 T-LGG Klubs

T-LGG - Landtag, Tiroler, Geschaftsordnung 2015, Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

1. (1)Abgeordnete derselben Wahlergruppe haben das Recht, einen Klub zu bilden. Abgeordnete, die nicht
derselben Wahlergruppe angehdren, kdnnen nur mit Zustimmung des Landtages einen Klub bilden. Ein Klub
muss mindestens zwei Abgeordnete umfassen.

2. (2)Die Bildung eines Klubs ist der Landtagsdirektion schriftlich vor Beginn der ersten Sitzung & 4) bekannt zu
geben. Die Bekanntgabe hat den Namen des Klubs, die Anzahl und die Namen seiner Mitglieder sowie den
Namen der Klubobfrau/des Klubobmannes und ihrer allfalligen Stellvertreterin/ihres Stellvertreters/seiner
allfalligen Stellvertreterin/seines allfalligen Stellvertreters zu enthalten. Sie gilt so lange, als nicht durch die
Klubobfrau/den Klubobmann (Stellvertreterin/Stellvertreter) der Prasidentin/dem Présidenten eine Anderung
seiner Mitglieder, der Klubobfrau/des Klubobmannes (Stellvertreterin/Stellvertreters), der Namensbezeichnung
oder die Auflésung des Klubs bekannt gegeben wird. Die Prasidentin/Der Prasident hat die Bildung eines Klubs
und die bekannt gegebenen Anderungen dem Landtag zur Kenntnis zu bringen.

3. (3)Die Bildung eines Klubs nach dem im Abs. 2 erster Satz genannten Zeitpunkt bedarf der Zustimmung des
Landtages.

4. (4)Mitglieder der Landesregierung und Mitglieder des Bundesrates haben das Recht, sich dem Klub jener
Wahlergruppe anzuschlieBen, auf deren Vorschlag sie gewahlt wurden, durfen aber keine Funktion fir den Klub
ausuiben.

5. (5)Jeder Klub hat der Prasidentin/dem Prasidenten schriftlich vor Beginn der ersten Sitzung @ 4) je eine
Datenschutzansprechperson namhaft zu machen; diese gilt damit fur die Dauer der jeweiligen
Gesetzgebungsperiode als Datenschutzansprechperson des jeweiligen Klubs.

6. (6)Die Klubobfrau/der Klubobmann kann sich jederzeit durch ihre/seine Stellvertreterin/ihren/seinen
Stellvertreter vertreten lassen. Ein Klub hat bekanntzugeben, welche Regierungsmitglieder und Mitglieder des
Bundesrates diesem angehdren.

7. (7)Bei verwechslungsfahigen Namensbezeichnungen von Klubs entscheidet auf Verlangen eines betroffenen
Klubs, das von mehr als der Halfte der Abgeordneten dieses Klubs unterfertigt sein muss, nach Anhérung des
Obleuterates auf Vorschlag der Prasidentin/des Prasidenten der Landtag.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-lgg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/t-lgg/paragraf/4
file:///

	§ 10 T-LGG Klubs
	T-LGG - Landtag, Tiroler, Geschäftsordnung 2015, Gesetz


